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Text 

Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 39. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. für Dienstverhältnisse zum Bund der Bundeskanzler, soweit jedoch der Wirkungsbereich der 
Arbeitsinspektion betroffen ist, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale 
Verwaltung; in Angelegenheiten, die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers betreffen, 
dieser Bundesminister, soweit jedoch der Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion betroffen ist, 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung; soweit finanzielle 
Angelegenheiten betroffen sind, ist im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
vorzugehen; 

 2. für Dienstverhältnisse zu den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit es sich um 
Bedienstete handelt, die in Betrieben tätig sind, der Bundesminister für soziale Verwaltung; 
soweit finanzielle Angelegenheiten betroffen sind, ist im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen vorzugehen; 

 3. für Dienstverhältnisse der Lehrer und Erzieher für die in Art. 14a Abs. 2 lit. a bis d B-VG 
genannten Einrichtungen der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler; soweit finanzielle Angelegenheiten betroffen sind, ist im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen vorzugehen; 

 4. für sonstige Dienstverhältnisse: 

 a) soweit es sich um Arbeitnehmer in Betrieben, die in den Wirkungsbereich der 
Arbeitsinspektion fallen, handelt, der Bundesminister für soziale Verwaltung; 

 b) soweit es sich um Arbeitnehmer in Betrieben handelt, die in den Wirkungsbereich der 
Verkehrs-Arbeitsinspektion fallen, der Bundesminister für Verkehr im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung; 

 c) im übrigen der Bundesminister für soziale Verwaltung. 

(2) Für Dienstverhältnisse der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen (Art. 14 Abs. 2 B-VG) sowie der 
Lehrer für öffentliche land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen und der Erzieher für 
öffentliche Schülerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler der öffentlichen land- und 
forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen bestimmt sind (Art. 14a Abs. 3 B-VG), obliegt die 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes, soweit nicht die Erlassung von Durchführungsverordnungen dem 
Bund vorbehalten ist, den Ländern. 

(3) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes sind für die Dienstverhältnisse der Lehrer für 
öffentliche Pflichtschulen (Art. 14 Abs. 2 B-VG) vom Bundesminister für Unterricht und Kunst im 
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Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, für die Dienstverhältnisse der Lehrer für öffentliche land- und 
forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen und der Erzieher für öffentliche Schülerheime, die 
ausschließlich oder vorwiegend für Schüler der öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und 
Fachschulen bestimmt sind (Art. 14a Abs. 3 B-VG), vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler zu erlassen; soweit finanzielle Angelegenheiten betroffen sind, 
ist im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen vorzugehen. 

(4) Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Art. 14 Abs. 8 B-VG zustehenden Rechte ist der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler betraut. Mit der 
Wahrnehmung der dem Bund gemäß Art. 14a Abs. 6 B-VG zustehenden Rechte ist für die im Art. 14a 
Abs. 3 lit. b B-VG genannten Personen der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft betraut. 

(5) Soweit § 35 Abs. 3 eine Befreiung von den Stempelgebühren vorsieht, ist der Bundesminister für 
Finanzen und soweit diese Bestimmung eine Befreiung von den Bundesverwaltungsabgaben vorsieht, der 
Bundesminister für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen mit der 
Vollziehung betraut. 


